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ii8.Jahrgang Nr. 6 Juni 1932

64.Jahrgang der Schweizerischen Monatschrift für Offiziere aller Waffen

ALLGEMEINE SCHWEIZERISCHE
MILITÄRZEITSCHRIFT

Organ der Schweizerischen Offiziersgesellschaft

Adressen der Redaktion

A Ugemeiner Teil : Oberstbrigadier E. Uhlmann, Neuhausen am Rheinfall, Zentralste 142

Militärwissenschaftliches : Oberstdivisionär G. Züblin, Küsnacht ZH, Buckwiesenstr. 22

Zur Rüstungsfinanzierung
Der Zentralvorstand der Schweizerischen Offiziersgesellschaft

zur Volksabstimmung vom 6. Juli 1952

Die Schweizerische Offiziersgesellschaft hat sich in den letzten Jahren
mit voller Überzeugung für die dringende Verstärkung der Bewaffnung
und für die Erneuerung der Ausrüstung unserer Armee eingesetzt. Sie war
sich dabei bewußt, daß die damit beabsichtigte unerläßliche Erhöhung der

Schlagkraft der Armee zusätzlicher finanzieller Mittel bedarf.
An der Ausarbeitung der verschiedenen Finanzicrungsvorlageii hatte die

Schweizerische Offiziersgescllschaft keinen Anteil, da die Lösung
steuerpolitischer Fragen außerhalb ihres Aufgabenkreises liegt.

Am 6. Juli 1952 wird nun dem Schweizcrvolk eine Lösung der
Rüstungsfinanzierung zur Abstimmung vorgelegt, die das Ergebnis langer und
schwieriger Beratungen im Bundesrat und Parlament darstellt. Der
Vorschlag bedeutet die in absehbarer Zeit praktisch einzig zu verwirklichende
Finanzicrungsmöglichkcit. Trotzdem er nicht allen Wünschen gerecht wird,
ist festzustellen, daß ihm im Parlament alle großen politischen Parteien des

Landes zugestimmt haben.
Die Vorlage hält sich an die bisherigen, bewährten Grundsätze unseres

Stetierrcchts. Durch seine Zustimmung trifft der Stimmberechtigte keinen
umstürzenden Entscheid. Er bejaht damit lediglich die Bereitschaft zur
Übernahme einer zusätzlichen Last. Dieses Opfer ist nötig, denn wenn wir
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frei bleiben wollen, brauchen wir Waffen, und wenn wir unabhängig sein

wollen, müssen wir diese Waffen selbst bezahlen.
Der Zentralvorstand fordert die Mitglieder der Schweizerischen Offi-

ziersgcsellsehaft und alle Mitbürger auf, sich der Bedeutung der Abstimmung

bewußt zu sein, den Gang zur Urne nicht zu versäumen und die
Interessen des Landes den eigenen voranzustellen.

Um die schweizerische Panzerwaffe

Der Entscheid in der Panzerfrage ist getroffen. Das eidgenössische Parlament

hat sich der Auffassung der Laiidcsvcrteidigungskoiiimission und des

Bundesrates angeschlossen, wonach die Beschaffung von Panzern notwendig
und zweckmäßig sei. Was die Schweizerische Offiziersgesellschaft: seit Jahren
überzeugt vertreten hat, ist somit allgemein anerkannt worden. Es gibt
allerdings einige Offiziere, die heute noch an der Meinung festhalten, eine
wirksame Panzerabwehr sei auch ohne Panzer möglich. Die Kricgscrfali-
ruiigen widerlegen diese Meinung mit aller Eindrücklichkeit.

Im Märzheft 1952 der «Allgemeinen Schweizerischen Militärzeitschrift»
ist die Stellungnahme der «Panzerkommission» der Schweizerischen Offi-
ziersgesellschaft zum Aufbau einer Panzerwaffe ausführlich dargelegt worden.

Diese Stellungnahme basierte aufeingehenden und gründlichen Prüfungen

des großen Fragenkomplexes; sie bildet deshalb eine feste Plattform für
die weitere Behandlung der Panzerfrage. Die Diskussion ist mit dieser

Festlegung selbstverständlich nicht abgeschlossen. So wie die Frage des Panzcr-
modells infolge der Schwierigkeiten der Beschaffung im Flusse bleibt, so

bleibt es auch berechtigt, die Fragen der Gliederung und des Einbaus der
Panzerformationen in die Armee zu diskutieren.

Die ASMZ macht es sich deshalb zur Pflicht, zur Abklärung aller
Probleme der Panzerwaffe weiterhin beizutragen. Eine objektive Erörterung
kann der Sache nur förderlich sein. So scheint es gegeben, daß man die Frage
andauernd prüft, welcher Panzertyp den schweizerischen Notwendigkeiten
am besten entspreche. Wir werden uns bei der Beantwortung dieser Frage
auch auf die neuesten Erfahrungen und Ansichten der kriegserfahrenen
Armeen stützen, ohne allerdings zu übersehen, daß für unsere schweizerischen
Verhältnisse besondere Bedürfnisse vorliegen und besondere Notwendigkeiten

bestehen.

Zur materiellen Frage gibt der englische Militärschriftsteller Liddcll Hart
im Maiheft der deutschen «Wehrwissenschaftlichen Rundschau» eine inter-
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